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Ist ein W erkvertrag wegen Verstoßes gegen das Verbot des § 1 
A bs. 2 Nr. 2 Schw arzA rbG  vom  23. Ju li 2004 nichtig, steht 
dem Besteller, der den Werklohn bereits gezahlt hat, gegen 
den Unternehm er kein R ückzahlungsanspruch unter dem 
G esichtspunkt einer ungerechtfertigten Bereicherung z u ........ 69

Entsprechend § 296 A bs. 1 Satz  1 A k tG  kann ein Unterneh
m ensvertrag mit einer abhängigen G m b H  nur zum  Ende des 
G eschäftsjahrs oder des son st vertraglich bestim m ten A brech
nungszeitraum s aufgehoben w erden................................................ 74

Z ur Bindungsw irkung fam iliengerichtlicher A nerkennungs
entscheidungen nach den Vorschriften des A doption sw ir
kungsgesetzes........................................................................................... 86

a) Eine H aftung für die Inhalte einer über einen L ink erreich
baren Internetseite w ird nicht allein dadurch begründet, dass 
das Setzen des Links eine geschäftliche H andlung des U nter
nehmers darstellt.
b) Wer sich fremde Inform ationen zu Eigen macht, auf die 
er mit H ilfe eines H yperlinks verweist, haftet dafür wie für 
eigene Inform ationen. D arü ber hinaus kann, wer seinen In
ternetauftritt durch einen elektronischen Verweis mit w ettbe
w erbsw idrigen Inhalten auf den Internetseiten eines D ritten 
verknüpft, im Fall der Verletzung absoluter Rechte als Störer 
und im Fall der Verletzung sonstiger w ettbewerbsrechtlich 
geschützter Interessen aufgrund der Verletzung einer w ett
bewerbsrechtlichen Verkehrspflicht in Anspruch genom men 
werden, wenn er zum utbare Prüfungspflichten verletzt hat.
c) Ist ein rechtsverletzender Inhalt der verlinkten Internet
seite nicht deutlich erkennbar, haftet derjenige, der den Link 
setzt, für solche Inhalte grundsätzlich erst, wenn er von der 
Rechtsw idrigkeit der Inhalte selbst oder durch D ritte K ennt
nis erlangt, sofern er sich den Inhalt nicht zu eigen gem acht 
hat.
d) D er Unternehm er, der den H yperlink  setzt, ist bei einem 
H inw eis auf Rechtsverletzungen auf der verlinkten Internet
seite zur Prüfung verpflichtet, ohne dass es darauf ankom m t, 
ob es sich um  eine klare Rechtsverletzung handelt. (»H aftu n g
für H y p erlin k «)......................................................................................  103

a) D ie Vereinbarung eines freien Rücktrittsrechts in einem 
notariellen Kaufvertrag rechtfertigt es nicht, dass der N otar 
die Beurkundung ohne Einhaltung der Regelfrist von zwei 
Wochen nach § 17 Abs. 2a Satz 2 N r. 2 B eurk G  (hier: in der 
Fassu ng vom  23.7.2002) vornim m t.
b) N im m t der N o tar die Beurkundung trotzdem  vor, trifft ihn
die D arlegungs- und Bew eislast dafür, dass der Käufer, wenn der 
N o ta r  die Beurkundung abgelehnt hätte, diese nach A blauf der 
R egelfrist genauso wie geschehen hätte vornehmen lassen...... 112
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a) D as G ebot angem essener Vertragsgestaltung hindert eine 
öffentliche Körperschaft nicht daran, in einem Erbbaurechts
vertrag m it einem Privaten Verw endungsbeschränkungen und 
Heim fallrechte für die gesam te D auer des Erbbaurechts und 
dam it regelmäßig für einen Zeitraum  von mehr als dreißig Jah 
ren zu vereinbaren.
b) D as G ebot verhältnismäßiger A usübung vertraglicher
Rechte verpflichtet eine öffentliche K örperschaft, die ein 
zu W ohnzwecken dienendes Erbbaurecht an einen Privaten 
ausgegeben hat, eine mit der D urchsetzung des H eim fallan
spruchs verbundene H ärte für den Erbbauberechtigten zu 
vermeiden, wenn das unter Wahrung des mit der A usgabe des 
Erbbaurechts verfolgten Zw ecks möglich ist................................ 120


